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§ 11 FSPV Niederschrift
 FSPV - Forstliche Staatsprüfungsverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Über den gesamten Prüfungsvorgang ist eine Niederschrift abzufassen, in der der Verlauf der Prüfung, etwaige

besondere Vorkommnisse, eine Übersicht über die von den Mitgliedern des Prüfungssenates den

Prüfungskandidaten in den Querschnittsmaterien und forstlichen Geschäftsbereichen erteilte Bewertung und das

Endergebnis der Prüfung festzuhalten sind.

2. (2)Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden zu unterfertigen und sodann von diesem unter Anschluss der

Prüfungsarbeiten und sonstiger Geschäftsstücke beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt

und Wasserwirtschaft zu hinterlegen. Eine Aufbewahrung mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung ist

zulässig.
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